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Gesundheitssorge/Pfl egebedürftigkeit      

Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden, ebenso
über alle Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)stationären Pfl ege. Dies
umfasst auch die datenschutzrechtliche Einwilligung. Sie ist befugt, meinen
in einer Patientenverfügung festgelegten Willen durchzusetzen.    O  ja      O nein

Sie darf insbesondere in eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine 
Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff einwilligen, diese ablehnen 
oder die Einwilligung in diese Maßnahmen widerrufen, auch wenn mit der 
Vornahme, dem Unterlassen oder dem Abbruch dieser Maßnahmen die Ge-
fahr besteht, dass ich sterbe oder einen schweren oder länger dauernden 
gesundheitlichen Schaden erleide. Die Vollmacht umfasst somit auch die 
Entscheidung über das Unterlassen oder Beenden lebensverlängernder Maß-
nahmen.            O  ja      O nein
   
Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewil-
ligen. Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal
gegenüber meiner bevollmächtigten Vertrauensperson von der Schweigepfl icht. 
Diese darf ihrerseits alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches 
Personal von der Schweigepfl icht gegenüber Dritten entbinden.    O  ja      O nein

Solange es zu meinem Wohl erforderlich ist, darf sie 
- über meine freiheitsentziehende Unterbringung  
- über freiheitsentziehende Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medikamente u. ä.) 

in einem Heim oder in einer sonstigen Einrichtung,
- über ärztliche Zwangsmaßnahmen und 
- über meine Verbringung zu einem stationären Aufenthalt in einem 
 Krankenhaus, wenn eine ärztliche Zwangsmaßnahme in Betracht kommt, 
entscheiden.            O  ja      O nein

Hinweis: Die vom Bevollmächtigten beabsichtigten Zwangsmaßnahmen 
bedürfen, falls sie länger als sechs Wochen anhalten, der Genehmigung 
durch das zuständige Betreuungsgericht.

Vorsorgevollmacht


